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Das Landesgericht Klagenfurt fasst in der Strafsache 

gegen Andreas Kreiner wegen des Vergehens nach § 2 Abs 1 

des Luftschutzgesetzes vom 26.6.1935, RGBl I S 827, 9 EVr 

467/41 des Landesgerichtes Klagenfurt, den 

B e s c h l u s s : 

Es wird festgestell t , dass die Verurteilung des Andreas 

Kreiner durch das Landesgericht Klagenfurt am 14.5.1941 im 

verfahren 9 EVr 467/41 als nicht erfolgt gilt. 

Begründung: 

Mit dem Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt vom 

14.5.1941 wurde der am 27.3.1893 geborene Andreas Kreiner 

des Vergehens nach § 2 Abs 1 des Luftschutzgesetzes vom 

26.6.1935, RGBl I S 827, schuldig erkannt und hiefür nach § 9 

Abs 1 2. Satz des Luftschutzgesetzes idF der Verordnung zur 

Änderung des Luftschutzgesetzes vom 8.9.1939, RGBl I 

S 1762, zu 4 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er am 

3.4.1941 in Treffen der Aufforderung zur Teilnahme an Brand­

wachen (Luftschutzmaßnahmen) mit der Begründung, sein 

Glaube verbiete es ihm, mit einer weltl ichen Einrichtung in 

Verbindung zu treten, unter Berufung auf die Bibel keine 

Folge leistete, somit vorsätzlich eine Dienstleistung, die zur 
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Durchführung des Luftschutzgesetzes erforderl ich war, 

verweigerte. Nach der Begründung des Erkenntnisses 

weigerte sich der den sogenannten „Bibelforschern" angehö-

rige Verurteilte der Aufforderung des Luftschutzwartes Johann 

Kandutsch sen. an Brandwachen tei lzunehmen. Seine Weige­

rung begründete Andreas Kreiner, der sich bis dahin tadellos 

verhalten hatte, damit, dass ihm der Herr verbiete, sich in 

weltliche Einrichtungen einzumischen. 

Gemäß Artikel I § 1 des Bundesgesetzes, mit dem ein 

Bundesgesetz über die Anerkennung der Leistungen im öster­

reichischen Widerstand sowie zur abschließenden Beseitigung 

nationalsozialistischer Unrechtsakte erlassen wird, BGBl I 

2005 Nr. 86 (Anerkennungsgesetz 2005), sind mit dem Aufhe-

bungs- und Einstellungsgesetz 1945 iVm der dazu ergangenen 

Verordnung und mit der Befreiungsamnestie idF der Strafpro­

zessnovelle 1947 alle Verurtei lungen, die Gerichte, insbeson­

dere Militär-, SS-, Sonder- oder Standgerichte unter 

nationalsozialistischen Herrschaft gegen Österreicher ausge­

sprochen haben und als Ausdruck typisch nationalsozial ist i­

schen Unrechts zu betrachten sind, rückwirkend aufgehoben, 

ohne dass es einer gesonderten Prüfung und Feststellung 

bedarf. 

Wenngleich das (deutsche) Luftschutzgesetz 1935 und 

die dazu ergangene Verordnung 1939 weder zu jenen Rechts­

vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen zählen, die unter 

§ 1 des Aufhebungs- und Einstellungsgesetzes und der auf 

Grund des § 8 dieses Gesetzes erlassenen Verordnung zu 

subsumieren sind, noch das Urteil eines deutschen Militärge­

richts oder eines SS-Gerichtes im Sinne des § 7 Abs 2 der 

Befreiungsamnestie vorliegt, ist die gegenständliche Verurtei­

lung nach der vom Schuldspruch umfassten Tat, der 


